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Präambel 

Aus dem Rahmen fällt man in ein anderes Bild. 
Manfred Hinrich (1926-2015) 
(Dr. phil., Philosoph, Philologe, Lehrer, Journalist, Kinderbuchautor, Aphoristiker und Schriftsteller) 

 
Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser, 
 
Sie halten das Wiesbadener Rahmenkonzept für den Pakt für den Ganztag in Ihren Händen. 
Das Konzept wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Soziale Arbeit Wiesbaden und 
dem Staatlichen Schulamt für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Landeshauptstadt Wiesba-
den erstellt. Dabei wurden die fachliche Expertise aus dem Bereich der Träger sowie der Schu-
len einbezogen und wir blicken auf eine sehr befruchtende und gelungene Kooperation bei 
der Erstellung dieses Schriftstücks zurück.  
 
Unserer Arbeitsgruppe lag es während der Erstellung des Rahmenkonzepts am Herzen, Ihnen 
als Leserschaft eine Arbeitsgrundlage zu erschaffen, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Kooperation 
an Ihrem Standort zu stärken, grundlegende Fragen zu klären und - wie der Name eines Rah-
menkonzepts es schon sagt - für einen Rahmen zu sorgen, der Ihnen bei der Planung und 
Umsetzung des Paktes für den Ganztag an Ihrem Standort Sicherheit verschafft, Grenzen und 
Möglichkeiten aufzeigt.  
 
Wir möchten Ihrer Arbeit einen Rahmen geben und dabei ist es uns gleichzeitig wichtig, das 
Bild Ihrer Arbeit nicht einzuschränken, sondern ihm lediglich Halt und Kontur zu geben. Ge-
staltende sind Sie vor Ort. Sie bestimmen, wie das Bild Ihres Standorts gemalt und gestaltet 
wird, welche Farben und Materialien Sie verwenden, wie konkret Sie werden und was Sie be-
wusst abstrakt halten.  
 
Mit einem Blick in dieses Schriftstück erhalten Sie Antworten auf wesentliche Fragen. Sie erhal-
ten auch Orientierung über die wichtigsten Grundfesten unseres Auftrages, der darin besteht, 
Kindern einen sicheren verlässlichen und wertschätzenden Ort für Bildung und Teilhabe zu er-
möglichen. Übergeordnetes Ziel ist es, jedem Kind die Akzeptanz und Achtung entgegen zu 
bringen, die es zur Entfaltung seiner individuellen Träume und Ziele ermutigt. Eine der Grund-
voraussetzungen ist dabei die Sicherstellung des Kinderschutzes. Vor diesem Hintergrund wer-
den die Ziele des Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen (BEP) 
und des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) verfolgt. 
 
Wir setzen uns alle gemeinschaftlich insbesondere dafür ein, dass junge Menschen zu ihrem 
Recht auf Erziehung zu selbstbestimmten sowie eigenverantwortlichen Persönlichkeiten kom-
men. Dazu braucht es den Mut und den Freiraum, Kinder an Entscheidungsprozessen zu be-
teiligen. Alle Beteiligten im Pakt für den Ganztag richten ihr Handeln an den Grundpfeilern 
Respekt, Toleranz und Solidarität aus. Diese Leitgedanken gelten für alle Beteiligten im demo-
kratischen Miteinander. 
 
Der Pakt für den Ganztag versteht sich demzufolge nicht nur als Betreuungsangebot, sondern 
darüber hinaus als ein chancenreicher und wertvoller Lernort für alle Kinder. Wir setzen uns 
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1   Hintergrund und Ziele

Hintergrund dieses Rahmenkonzepts ist der Rechtsanspruch auf Betreuung von Grundschul-
kindern ab 2026 und die damit noch wichtiger werdende Kooperation zwischen allen, die im 
Ganztag an Grundschulen tätig sind. Die Beschreibung von Rahmenbedingungen bzw. ein Rah-
menkonzept ist notwendig. Es stellt die strukturellen und fachlichen Leitlinien für alle Wies-
badener Grundschulen im Pakt für den Ganztag dar.  

1.1   Ausgangslage in Wiesbaden  

Im Pakt für den Ganztag (PfdG) übernehmen Land und Schulträger gemeinsam Verantwortung 
für ein integriertes und passgenaues Bildungs- und Betreuungsangebot. Ziel des PfdG ist es, 
zu mehr Bildungsgerechtigkeit und einer besseren individuellen Förderung für die Schülerin-
nen und Schüler sowie zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Eltern beizutragen. Aus 
diesem Grund hat sich auch die Landeshauptstadt Wiesbaden schon früh für die Förderung 
dieses Modells entschieden und sieht es aufgrund der geteilten, aber gemeinsamen Verant-
wortung von Schule und einem Träger auch nach wie vor als ihr favorisiertes Modell an. 
 
Der Pakt für den Ganztag wird in Wiesbaden seit dem Schuljahr 2016/17 angeboten1; die Ko-
operationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Wiesbaden wurde 2016 un-
terzeichnet. Nach einer Pilotphase mit drei Grundschulstandorten traten schrittweise weitere 
Schulen ein. Im Schuljahr 2024/25, zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Rahmenvereinbarung, 
bieten elf Grundschulen den Pakt für den Ganztag an und viele weitere Grundschulen sind auf 
dem Weg der Vorbereitung bzw. Konzeptentwicklung.  

1.2   Zielsetzungen  

Entsprechend dem Rahmenplan des Landes Hessen für (alle) Grundschulen, hat „die der 
Grundschule zugewiesene Aufgabe grundlegender Bildung für alle Kinder […] eine doppelte Be-
deutung: erstens ist sie (Allgemein-)Bildung in allen wesentlichen Kulturbereichen zur allseitigen 
Persönlichkeitsentfaltung, und zweitens dient sie als (Ausgangs-)Bildung für die differenzierten 
weiteren Bildungswege.  
Die Grundschule hilft Mädchen und Jungen, sich auf ihre Weise mit ihrer Umwelt auseinander-
zusetzen und ihre Kräfte und Fähigkeiten in gelebter Gegenwart auszubilden; zum anderen hat 
sie den Kindern die geistigen, moralischen und praktischen Grundlagen für die künftigen Aufga-
ben in der Gesellschaft zu vermitteln.“2  
 
Der Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung im Grundschulalter ist im Achten Sozialgesetz-
buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) verankert.3 Dieses postuliert in § 1: 
 

 
1 Bezeichnung „Pakt für den Nachmittag“ bis 2022. 
2 Rahmenplan Grundschule gemäß der 204. Verordnung über Rahmenpläne des hessischen Kultusmi-

nisters vom 21.03.1995. Hessisches Kultusministerium 1. Auflage 1995, S. 7. 
3 § 24 Abs. 4 SGB VIII. 



https://kultus.hessen.de/schulsystem/ganztagsprogramm-des-landes-hessen/pakt-fuer-den-ganztag
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treuungsangebot wird die Schule zum Lern- und Lebensort, der eine kontinuierliche und indivi-
duelle Förderung der Kinder möglich macht. Es entsteht eine Bildungskultur, die die unterschied-
lichen Voraussetzungen und Bedürfnisse berücksichtigt.“7 
 
Im Hessischen Referenzrahmen Schulqualität wird im Hinblick auf den Ganztag u. a. als Ziel-
perspektive beschrieben:  
„Die Schule nutzt die zusätzlichen Zeiten zur Lern- und Persönlichkeitsentwicklung ihrer Schüle-
rinnen und Schüler. Die schulischen Betreuungs- und Ganztagsangebote zeigen eine auf die Be-
dürfnisse der Schülerinnen und Schüler abgestimmte Bandbreite, eine begabungsorientierte För-
derung, die verstärkte Vermittlung von überfachlichen Kompetenzen (zum Beispiel in Verbindung 
mit Gesundheitsbildung, selbstgesteuertem und kooperativem Lernen) und rhythmisieren den 
Schulalltag. Für das abgestimmte Handeln kooperieren Lehrkräfte mit dem im Rahmen des Ganz-
tagsangebots tätigen Personal.“ 8 
 
Ziel dieses Rahmenkonzeptes ist ein einheitlicher Rahmen für alle Grundschulen in Wiesba-
den, die im PfdG arbeiten. Bestandteil sind rechtliche, strukturelle, finanzielle und pädagogi-
sche Aspekte und Leitlinien.   

1.3   Bildungsbegriff  

Von allen Akteurinnen und Akteuren, die im Pakt für den Ganztag arbeiten, wird Bildung als 
sozialer Prozess verstanden, an dessen Gestaltung neben lehrenden, erziehenden, begleiten-
den und betreuenden Erwachsenen ganz wesentlich auch die Kinder selbst, aber auch deren 
Eltern und andere Erwachsene aktiv beteiligt sind (Ko-Konstruktion, s. Hessischer Bildungs- und 
Erziehungsplan). 
 
Im Pakt für den Ganztag soll ganzheitliche Bildung von Kindern begleitet werden: Neben der 
Förderung der geistigen Entwicklung und Aneignung schulischer Lerninhalte sollen auch sozi-
ale und emotionale Kompetenzen der Kinder gefördert und so zur ganzheitlichen Persönlich-
keitsentwicklung von Kindern beigetragen werden.  
 
Auf der Basis eines erweiterten Bildungsbegriffes, der neben der formalen auch non-formale 
und informelle Bildung umfasst, wird die Bedeutung der sogenannten unterrichtsergänzenden 
Angebote im Ganztag sowie von unverplanten Zeiten für Kinder anerkannt. Ebenso ergibt sich 
daraus die Bedeutung aller Kräfte, die in den multifunktionellen Teams im Ganztag tätig sind, 
was die Grundlage für eine auf gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung basierende 
Kooperation auf Augenhöhe darstellt.9  
 
„Ganztagsschulen und Träger weiterer ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote fördern 
Kompetenzen und machen konzeptionell miteinander verbundene formale, non-formale und in-
formelle Lernangebote. Lernen über den ganzen Tag in einer pädagogisch durchdachten Lern-
kultur ermöglicht individuelles Lernen. Konzepte der stärkeren Verzahnung von Unterricht und 

 
7 Anlage 1: Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Stadt Wiesbaden über ganz-

tägige Angebote im Pakt für den Nachmittag, unterzeichnet am 20.05.2016. 
8 Hessischer Referenzrahmen Schulqualität V.3.2. 
9 Vgl. Wissenschaftsgeleiteter Qualitätsdialog zum Ganztag (QUAD): Zusammenarbeit im Ganztag stär-

ken, S. 6; vgl. auch 3.1: multiprofessionelle Teams. 



https://kultus.hessen.de/schulsystem/ganztagsprogramm-des-landes-hessen/pakt-fuer-den-ganztag
https://kultus.hessen.de/schulsystem/ganztagsprogramm-des-landes-hessen/pakt-fuer-den-ganztag




https://kultus.hessen.de/schulsystem/ferien/ferientermine
https://kultus.hessen.de/schulsystem/ganztagsprogramm-des-landes-hessen/pakt-fuer-den-ganztag


https://www.ganztag-hessen.de/allgemeines




https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft-soziales/kinder/kinderbetreuung/grundschulkinderbetreuung/pakt-fuer-den-ganztag
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft-soziales/kinder/kinderbetreuung/grundschulkinderbetreuung/pakt-fuer-den-ganztag
https://www.wiesbaden.de/vv/produkte/51/kindertagesstaetten/141010100000009274.php






https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft-soziales/kinder/kinderbetreuung/grundschulkinderbetreuung/grundschulkinderbetreuung
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft-soziales/kinder/kinderbetreuung/grundschulkinderbetreuung/grundschulkinderbetreuung
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft-soziales/kinder/kinderbetreuung/grundschulkinderbetreuung/grundschulkinderbetreuung
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft-soziales/kinder/kinderbetreuung/grundschulkinderbetreuung/grundschulkinderbetreuung
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft-soziales/kinder/kinderbetreuung/grundschulkinderbetreuung/grundschulkinderbetreuung
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https://www.ganztag-hessen.de/sites/default/files/20150615_Auftakt_PfdN_Vortrag_Mittelverwaltung.pdf
https://www.ganztag-hessen.de/sites/default/files/20150615_Auftakt_PfdN_Vortrag_Mittelverwaltung.pdf








https://www.schulaufsicht.de/qualitaetsentwicklung/ganztag/multiprofessionelle-zusammenarbeit-im-team
https://www.schulaufsicht.de/qualitaetsentwicklung/ganztag/multiprofessionelle-zusammenarbeit-im-team


https://www.schulaufsicht.de/qualitaetsentwicklung/ganztag/multiprofessionelle-zusammenarbeit-im-team
https://www.schulaufsicht.de/qualitaetsentwicklung/ganztag/multiprofessionelle-zusammenarbeit-im-team








http://www.fwz-wiesbaden.de/
https://www.gesetze-im-internet.de/aufag/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufag/__1.html


https://www.ganztaegig-lernen.de/entwicklungsfelder/oeffnung-von-schule/
https://www.ganztaegig-lernen.de/entwicklungsfelder/oeffnung-von-schule/


https://www.bmbf.de/DE/Bildung/Schule/Startchancen-Programm/startchancen-programm_node.html
https://www.bmbf.de/DE/Bildung/Schule/Startchancen-Programm/startchancen-programm_node.html
https://www.wiaktiv.de/
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https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/arbeit-beruf/kjc/aktuelles/familienleistungen-vor-ort
https://www.wiesbaden.de/vv/produkte/51/sozialdienst/erziehungsberatung
https://www.wiesbaden.de/vv/produkte/51/sozialdienst/bezirkssozialarbeit
https://www.wiesbaden.de/vv/produkte/51/sozialdienst/bezirkssozialarbeit
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/gesellschaft-soziales/inklusion/teilhabe_an_bildung


https://hessen.de/presse/pressearchiv/verstaerkter-schutz-gegen-gewalt-und-sexuellen-missbrauch
https://hessen.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/start?land=hessen&cHash=94356c3f4332936472b94298d915b9d3


https://kultus.hessen.de/sites/kultus.hessen.de/files/2021-08/handreichung_sexuelle_uebergriffe_final_web_2020.pdf
https://kultus.hessen.de/sites/kultus.hessen.de/files/2021-08/handreichung_sexuelle_uebergriffe_final_web_2020.pdf


https://schulejuwi.sharepoint.com/:o:/s/KooperationSchule-Jugendhilfe/Elc070PHw4BFnfIDDRRgeWgBFqKpIIsl_cbCuG9_KB015Q?e=1lwm20




https://www.ganztag-hessen.de/rechtsanspruch
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/arbeit-beruf/kjc/aktuelles/familienleistungen-vor-ort
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesbaden/arbeit-beruf/kjc/aktuelles/familienleistungen-vor-ort
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https://www.dipf.de/de/forschung/publikationen/pdf-publikationen/handreichungen-ganztag/quad-zusammenarbeit-2021-barrierefrei.pdf




Anlage 1 zum Rahmenkonzept PfdG Wiesbaden
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5. Speiseresteentsorgung 
Die ordnungsgemªÇe Entsorgung der anfallenden Speisereste in den daf¿r vorgesehenen 
Abfallbehªlter gemªÇ den jeweils einschlªgigen rechtlichen und hygienebezogenen 
Bestimmungen ist Aufgabe der K¿chenkrªfte. Die Speisereste d¿rfen nicht im Hausm¿ll der 
Schule entsorgt werden. F¿r die Bereitstellung der Speiserestetonne an den jeweiligen 
Entsorgungstagen ist nach Absprache der Hausmeister der Schule zustªndig. Bitte kontrollieren 
Sie die ordnungsgemªÇe Bereitstellung der Speiserestetonne. Speiserestetonnen welchen nicht 
bereitgestellt werden, stellt der Entsorger (Leerfahrt) in Rechnung. Diese Kosten werden den 
Schulen mittels Umbuchungsanordnung in Rechnung gestellt! 
 
Die Meldung zu den SchlieÇzeiten (Ferien, Br¿ckentage etc.) erfolgt durch die Schule an den 
Dienstleister, in Absprachen zwischen Schule und Trªger.   
 

6. Reparaturen, Ersatzbeschaffung 
 
Das stªdt. Schulamt definiert Leistungen, die aus dem Schulbudget zu finanzieren sind. Bitte 
wenden Sie sich bei Fragen rund um Reparaturen an K¿chengerªten, Ersatzbeschaffungen, 
Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien an Ihre Schulleitung. 
 
 
7. Vertragsangelegenheiten 
Mittels Dienstleistungskonzession ¿bernimmt ausschlieÇlich das Amt f¿r Soziale Arbeit die 
Vertragsangelegenheiten zur Mittagsverpflegung. 

Vertragsparteien sind dabei:  

- Amt f¿r Soziale Arbeit 

- Caterer 

- Trªger und  

- Schule 

Aufgaben der Vertragsparteien werden in den Dienstleistungskonzessionen definiert. Alle 
Vertragsparteien erhalten eine Dienstleistungskonzession zur Unterschrift und in Kopie.  
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8. Kosten 

8.1 Wie hoch sind die Kosten f¿r ein Mittagessen? 

Der Mittagessenpreis betrªgt f¿r die Eltern seit dem 01.01.2024 pro Essen und pro Tag 4,25 ʀ 
(85,00 ʀ pro Monat durchgehend f¿r das gesamte Jahr inkl. Ferienzeiten).  

 

9. Abrechnung Mittagessen 
Die Abrechnung des Mittagessens erfolgt in der Regel ¿ber die Freien Trªger und Fºrdervereine. 
In einigen Ausnahme ¿bernimmt das Sachgebiet Mittagessen die Abrechnung.  

F¿r die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung kºnnen, im Rahmen von Bildung und Teilhabe, 
Kosten f¿r das Mittagessen bezuschusst werden. Eltern mit Kindern die Sozialleistungen 
beziehen, kºnnen einen Antrag auf Bildung und Teilhabe stellen. Nach Bewilligung steht den 
Kindern ein kostenfreies Mittagessen zu. Die Abrechnung des Mittagessens erfolgt ¿ber Bildung 
und Teilhabe. Hier erfolgt eine Realabrechnung ¿ber die tatsªchlichen Kosten zum 
Mittagessenpreis. 

F¿r Fragen steht Ihnen das o. g. Team der Abrechnung gern zur Verf¿gung. 
 

Weitere Informationen erhalten sie Online unter  

Bildung und Teilhabe | Kommunales Jobcenter (wiesbaden.de)   

oder per Mail bildung-teilhabe@wiesbaden.de. 



     

 

 

 

  

Leitlinien  

zur gemeinsamen Raumnutzung  

an Wiesbadener Grundschulen 

Hintergrund für die Leitlinien 

 

„Vom ‚mein‘… zum ‚unser‘…“! 

 

Leitlinien zur gemeinsamen Raumnutzung  

an Wiesbadener Grundschulen 

Hintergrund für die Leitlinien 

Ganztägige Angebote bieten verlässlich an bestimmten oder allen Unterrichtstagen 

nachmittags Bildungs- und Betreuungsangebote an. Neben vertiefenden Lernangeboten 

zum Pflichtunterricht bietet die ganztägig arbeitende Schule auch freie Gestaltungszeiten. 

Die Umsetzung dieser Angebote wird durch Pädagoginnen und Pädagogen 

unterschiedlicher Professionen sichergestellt.  

Dem Schulort kommt im Ganztag eine immer wichtigere Bedeutung als Lern- und 

Lebensort zu, da die Schülerinnen und Schüler länger in der Schule verweilen. Deshalb 

das Angebot möglichst auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler abgestimmt sein. 

Die tägliche Praxis zeigt, dass hierbei dem Raumkonzept eine besondere Bedeutung 

zukommt. 

Grundsätzlich ist das Raumkonzept einer Schule an den Qualitätsbereichen der Richtlinie 

für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen nach § 15 Hessisches Schulgesetz hin 

auszurichten.  Schulen, die ganztägig arbeiten, entwickeln gemeinsam mit ihren 

Kooperationspartnern schulinterne Regelungen zur Nutzung der Räume, die die Schule als 

Lern-, Arbeits- und Lebensort beschreiben. Es werden die jeweiligen Bedarfe formuliert und 

aufeinander abgestimmt. Lehr- und Lernprozesse, das erweiterte Angebot, das Schulleben 

und die Schul- und Unterrichtsentwicklung können durch wertschätzende und zielorientierte 

Kooperationen qualitativ weiterentwickelt und bereichert werden. Dies ist auch vor dem 

Hintergrund notwendig, da Lehrkräfte und pädagogisches Betreuungspersonal schulische 

Räume gemeinsam nutzen. 

 

Anlage 3 zum Rahmenkonzept PfdG Wiesbaden



     

 

 

 

  

Leitlinien  

zur gemeinsamen Raumnutzung  

an Wiesbadener Grundschulen 

Hintergrund für die Leitlinien 

 

„Vom ‚mein‘… zum ‚unser‘…“! 

 

Leitlinien zur gemeinsamen Raumnutzung  

an Wiesbadener Grundschulen 

Ziel der Leitlinien 

Ziel ist die konfliktfreie Nutzung und gemeinsame Gestaltung der zur Verfügung stehenden 

Räumlichkeiten in den Schulen.  

Das aktuelle Wiesbadener Musterraumprogramm ist vor dem Hintergrund der Betreuung 

eines Teils der Kinder der Grundschule am Mittag und Nachmittag entstanden (deshalb 

wird sprachlich zwischen Unterrichtsräumen und Betreuungsräumen unterschieden). Es 

war aber bislang immer Konsens, dass das Musterraumprogramm auch ausreichend für 

den Betrieb als Ganztagsschule ist, wobei sich dann die Bezeichnungen der Räume ändern 

können. Aber auch ein noch großzügigeres, von Anfang an für die flächendeckende 

ganztägige Nutzung konzipiertes Raumprogramm würde die Fach- und Lehrkräfte vor die 

Notwendigkeit stellen, gemeinsam Räume zu nutzen. Vor diesem Hintergrund gilt es 

sowohl für den laufenden Betrieb als auch für Umbau- und Neubaumaßnahmen auf der 

Grundlage dieser Leitlinien, der Richtlinien für den Ganztag und des jährlich gemeinsam 

abgestimmten Raumnutzungsplanes eine gemeinsame Haltung zu Raumnutzungsfragen 

zu entwickeln.  

Wir möchten mit den folgenden Leitlinien und Prämissen dazu beitragen, dass in der 

Beratung und Begleitung der Schulen eine einheitliche Linie etabliert wird, die zu einer 

gemeinsamen Haltung und damit einer deutlichen Reduktion von Konflikten führt. 

 



     

 

 

  

Leitlinien  

zur gemeinsamen Raumnutzung  

an Wiesbadener Grundschulen 

Hintergrund für die Leitlinien 

 

„Vom ‚mein‘… zum ‚unser‘…“! 

 

Leitlinien zur gemeinsamen Raumnutzung  

an Wiesbadener Grundschulen 

Prämissen 

Die Schule des 21. Jahrhunderts ist ein ganztägiger Lebens- und 

Lernraum. 

(v. a. für Kinder, aber auch für die Lehr- und Fachkräfte) 

Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Mittelpunkt. 

Dies gilt für alle Kinder zu jedem Zeitpunkt. 

Jede Schülerin und jeder Schüler kann nach seinem Tempo und seinen 

Aufgaben einen Platz zum Arbeiten, Üben, Ruhen und Spielen finden.  

Keiner Person gehört ein Raum, alle sind Nutzende. 

(Wohl aber können Materialien einzelnen Personen gehören.)  

Daher stehen Räume allen Nutzenden unter Beachtung von 

Persönlichkeitsrechten zur Verfügung. Die kindgerechte Entwicklung ist 

immer das Maß aller Dinge und kann damit der gemeinsamen 

Raumnutzung auch Grenzen auferlegen (z.B. „Heimatgefühl“ in den 

ersten beiden Klassen) 

1 

2 

3 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leitlinien  

zur gemeinsamen Raumnutzung  

an Wiesbadener Grundschulen 

 

„Vom ‚mein‘… zum ‚unser‘…“! 

 

Leitlinien zur gemeinsamen Raumnutzung  

an Wiesbadener Grundschulen 

Leitlinien - Allgemein 

Allgemein 

Bei Beratungen/Entwicklungen durch das Amt für Soziale Arbeit und/oder 

das Staatliche Schulamt in Richtung Ganztag/Pakt/Betreuung werden diese 

hier vorliegenden Leitlinien verbindlich vorgestellt. 

Bestehende Vorschriften und Regelungen (wie z.B. Sicherheits-, Hygiene- 

oder Unfallverhütungsvorschriften) sind von allen Fach- und Lehrkräften bei 

der gemeinsamen Raumnutzung zu beachten. 

Besitz- und Eigentumsrechte von Materialien etc. werden beachtet und 

geachtet. 

1 

2 

3 



     

 

  

 

„Vom ‚mein‘… zum ‚unser‘…“! 

 

Leitlinien zur gemeinsamen Raumnutzung  

an Wiesbadener Grundschulen 

Leitlinien – Für Neu- und Umbau im Bestand 

Allgemein 

Das städtische Schulamt stellt - im Bedarfsfall in Verbindung mit dem Amt 

für Soziale Arbeit - in der Planungsphase 0 die Prämissen und Leitlinien 

gemeinsamer Raumnutzung sowie das Musterraumprogramm und die 

ganztagsgerechte Raumausstattung verbindlich vor. 

Jede Schule erarbeitet mit allen ihren aktuellen (und evtl. auch zukünftigen) 

Kooperationspartner/-innen ein Raumkonzept, das in jedem Einzelfall 

gemeinsam mit den verschiedenen Nutzenden an die pädagogischen 

Bedürfnisse und Abläufe des Schul- und Betreuungsalltags angepasst 

werden muss. Hierzu gehört auch die Definition von „Schwerpunkträumen“ 

im Sinne der Prämisse 4, die Nutzungseinschränkungen unterliegen sollen. 

Bei Neubauten erfolgt eine Finanzierung der ganztagsgerechten Einrichtung 

über das Baubudget. 

Die Einrichtung erfolgt in Abstimmung zwischen Städtischem Schulamt, 

Schule und Betreuungsträger(n). 

1 

2 

3 

4 



     

 

  

 

„Vom ‚mein‘… zum ‚unser‘…“! 

 

Leitlinien zur gemeinsamen Raumnutzung  

an Wiesbadener Grundschulen 

Leitlinien – Im laufenden Betrieb 

Allgemein 

Die Räume sind nicht Personen bzw. Lehr- oder Fachkräften, sondern 

Grundfunktionen zugeordnet (z. B. Klassenraum, Besprechungsraum, 

Ruheraum, Differenzierungsraum, Betreuungsraum). Die Grundfunktionen 

finden Beachtung bei der Nutzung der Räume über den ganzen Tag hinweg. 

Es wird gemeinsam ein Raumnutzungskonzept erstellt, in dem alle 

Absprachen festgehalten werden: 

 

a) Welche Kommunikationsstruktur (z.B. Ansprechpartner/innen) wird bei Problemen, 

offenen Fragestellungen genutzt? 

b) Welcher Raum kann wann vom wem genutzt werden (auch Festlegungen wo kein 

Zugang des jeweils anderen Bereichs erfolgen soll/darf/kann, z.B. zu den Büro- und 

Verwaltungsräumen des jeweils anderen Bereichs)? Dazu zählt auch die 

„Schlüsselgewalt“ aller Beteiligten für die gemeinsam genutzten Räume.  

c) Welche Verhaltens- und Ordnungsregeln sind in den Räumen zu  

beachten (insgesamt und insbesondere)? 

d) Die Bedarfe des inklusiven Unterrichts, der schulischen Integration und  

die Bereitstellung von Lehrkraftarbeitsplätzen werden konsequent mitbedacht. 

Das Raumnutzungskonzept mit dem gemeinsam abgestimmten 

Raumnutzungsplan wird jährlich in einer gemeinsamen Sitzung der 

Nutzenden überprüft. 

1 

2 

3 
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Leitlinien zur gemeinsamen Raumnutzung  

an Wiesbadener Grundschulen 

Ralph von Kymmel   Daniela Leß    Kay Römer 

Staatliches Schulamt für den  Amtsleiterin     Amtsleiter 

den Rheingau-Taunus-Kreis  Amt für Soziale Arbeit   Schulamt der  

und die Landeshauptstadt  Landehauptstadt    Landeshauptstadt 

Wiesbaden    Wiesbaden    Wiesbaden 

 

Wiesbaden, Mai 2022 



Kooperationsvereinbarung 
zur gemeinsamen Arbeit  
im Pakt für den Ganztag  

zwischen    Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.  
(Name der allgemeinen Schule, im Folgenden „Grundschule“ genannt) 

und 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

(Name des Trägers im Ganztag, im Folgenden „Träger“ genannt) 
 

Ausgangslage: 
1. Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Betreuung im 

Grundschulalter gem. § 24 Abs. 4 SGB VIII nimmt die Grundschule ab Klicken oder 

tippen Sie, um ein Datum einzugeben. in Kooperation mit dem Träger am Pakt für den 
Ganztag teil. „Kernelement und Gelingensgrundlage des Paktes für den 
Ganztag ist eine systematisch angelegte Zusammenarbeit auf allen Ebenen. 
So kooperieren im Kontext des PfdG an den jeweiligen Schulstandorten 
Schulleitung und Trägerleitung, Lehrkräfte und Betreuungskräfte 
(Entwicklung, Umsetzung und Weiterentwicklung des integrierten 
Ganztagskonzeptes, auch unter Einbeziehung wichtiger Akteurinnen und 
Akteure sowie Institutionen außerhalb der Schule, insbesondere im 
jeweiligen Stadtteil).“1 

2. Die Kooperationsvereinbarung wird mit dem schuleigenen Ganztagskonzept 
der Grundschule vom Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. verknüpft. 

3. Das Kollegium der Grundschule wird im Rahmen einer Gesamtkonferenz am 
Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. über die Inhalte der Kooperationsvereinbarung 
informiert. Ebenso wird das Team des Trägers in einer Teamsitzung am Klicken 

oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. informiert. 
4. Im Schuljahr 20XX/XX erhält die Grundschule auf der Grundlage der 

festgelegten Kriterien in der Sollmitteilung vom Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. 
folgende Ressourcen: [Anzahl der Stellen in Stelle/Anzahl Stellen in Mittel] 

5. Folgender Zeitpunkt für die jährliche Evaluation und Aktualisierung dieser 
Kooperationsvereinbarung wird festgelegt: Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.  

 
1 Rahmenkonzept Pakt für den Ganztag in Wiesbaden Kapitel 3.1.  

Anlage 4 zum Rahmenkonzept PfdG Wiesbaden
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2 Vgl. Rahmenkonzept Pakt für den Ganztag in Wiesbaden, Kapitel 3.1. 

Präambel  
Die Zusammenarbeit zwischen den Fachkräften des Trägers im Ganztag sowie 
den Lehrkräften und sonstigem pädagogischen Personal der Grundschule ist 
getragen von Wertschätzung und gegenseitigem Respekt. Diese Haltung 
bezieht sich auch auf die geleistete Arbeit und die persönliche 
Herangehensweise der verschiedenen Systeme und Personen. Das gemein-
same Ziel dabei ist, den Ganztag für alle Schülerinnen und Schüler so 
umzusetzen, dass zu mehr Bildungsgerechtigkeit und einer besseren 
individuellen Förderung für die Schülerinnen und Schüler sowie zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie für die Eltern beigetragen wird. Dies kann gelingen 
durch Transparenz, Vertrauen, Verlässlichkeit sowie das Zusammenführen von 
unterschiedlichen Kompetenzen und Angeboten im Ganztag. 
 
Die vorliegende Kooperationsvereinbarung wird im weiteren Verlauf der 
Zusammenarbeit der Grundschule mit dem Träger im Ganztag regelmäßig 
evaluiert und weiterentwickelt. Hierbei werden auch sich wandelnde 
Bedingungen des gemeinsamen Arbeitsfeldes berücksichtigt. Die Umsetzung 
des Ganztags nach dem HSchG und SGB VIII wird in gemeinsamer 
Verantwortung von allgemeiner Schule und dem Träger im Ganztag gestaltet. 
Daraus ergibt sich folgerichtig eine gemeinsame Schulentwicklungsarbeit. 
 
Die Sicherung der Fachlichkeit der Lehrkräfte obliegt der Schule; die Sicherung 
der Fachlichkeit der pädagogischen Kräfte im Ganztag obliegt dem Täger. Die 
Qualitätsentwicklung des Ganztags obliegt dem Träger im Ganztag und der 
allgemeinen Schule gemeinsam. Die Lehrkräfte der allgemeinen Schule und die 
Fachkräfte des Betreuungsträgers arbeiten gemeinsam und gleichberechtigt. 
Die Gesamtverantwortung für die Durchführung des PfdG liegt bei der 
Schulleiterin bzw. dem Schulleiter.2  
Diese Kooperationsvereinbarung dient den Lehrkräften, den pädagogischen 
Fachkräften im Ganztag sowie der Leitung des Trägers im Ganztag und der 
Schulleitung als Arbeitsgrundlage und wird in den entsprechenden Gremien 
vorgestellt. In der Kooperationsvereinbarung wird zudem festgelegt, wie die 
Ganztagsressourcen in der Schule konkret eingesetzt werden. Das folgende 
Raster bildet den Rahmen für die regelmäßig fortzuschreibende 
Kooperationsvereinbarung, die in beiderseitigem Miteinander ausgestaltet 
wird. Hierzu werden die weißen Felder verwendet: Die standortspezifischen 
Regularien (jeweils oberes Feld) können durch Ausführungen zu besonderen 
Verantwortlichkeiten oder Erläuterungen von Schule bzw. Träger ergänzt 
werden (Felder „Schule“ und „Träger“ darunter). 
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Kooperationsraster 
Kommunikation, 
Kooperation und 
Schulentwicklung 

Kommunikationsformate 
Zu den Kommunikationsstrukturen gelten die Ausführungen unter 3.1 des 
Rahmenkonzeptes Pakt für den Ganztag in Wiesbaden.  
a) Steuergruppe Ganztag bzw. Steuergruppe Schulentwicklung - in der Regel 
1x pro Halbjahr 
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

b) Jours fixes II: Schulleitung und/oder Ganztagskoordination mit 
übergeordneter Leitung des Trägers – in der Regel 1x pro Halbjahr 
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

c) Jours fixes I: Schulleitung und/oder Ganztagskoordination mit 
pädagogischer Leitung des Trägers - in der Regel alle 2 Wochen 
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

d) Gesamtkonferenzen, Dienstbesprechungen - z. B. „Ganztag“ bzw. 
„Kooperation im Ganztag“ als fester Punkt der Tagesordnung 
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

e) Pädagogische Tage - 1 x pro Schuljahr gemeinsam für mind. vier Stunden 
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

f) Kooperationsrunden zum Ganztag - nach Bedarf 
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
 
 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
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3 Vgl. Rahmenkonzept Pakt für den Ganztag in Wiesbaden, 3.2. 
4 Vgl. Rahmenkonzept Pakt für den Ganztag, in Wiesbaden 4.2. 

g) Kindbezogener Austausch - nach Bedarf 
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

 Kooperation mit Dritten außerhalb der Schule 
Zur Kooperation mit externen Dritten gelten die Ausführungen unter 3.2 des 
Rahmenkonzeptes, insbesondere: „Jeder PfdG-Standort in Wiesbaden hat 
mindestens einen regelmäßig im PfdG mitwirkenden außerschulischen 
Kooperationspartner. Dieser kann aus vielfältigen Bereichen stammen – z. B. 
Sport, Kultur, Kreativität, Kunst, Musik, Natur, Nachhaltigkeit etc.“3 
 
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Kinderschutz und Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
Hierzu gelten die Ausführungen unter 4.2 des Rahmenkonzeptes, 
insbesondere: „Jede Schule erstellt auf der Basis der Landesvorgaben ein 
Schutzkonzept. Damit wirkungsvoller Schutz von Kindern möglich wird, ist es 
wesentlich, dass alle am Ganztag Beteiligten auf der Basis des 
Schutzkonzeptes agieren. Darum ist es erforderlich, bei der Erarbeitung, 
Weiterentwicklung und Umsetzung des schulspezifischen Schutzkonzepts den 
Träger der Bildungs- und Betreuungsangebote im PfdG mit einzubeziehen und 
beim Träger vorliegende Schutzkonzepte und Vorgehensweisen möglichst in 
das Schutzkonzept der Schule zu integrieren.“4  
Das Schutzkonzept ist dieser Kooperationsvereinbarung als Anlage 
beizufügen. 
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
 

Organisatorisches Aufsichtspflicht 
Zur Aufsichtspflicht gelten die Ausführungen unter 4.4 des Rahmenkonzeptes.  
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Vertretungen 
Zu den Vertretungsregelungen gelten die Ausführungen unter 3.1 des 
Rahmenkonzeptes. „Es ist empfehlenswert, dass Schul- und Trägerleitung 
gemeinsam ein standortbezogenes Vertretungskonzept entwickeln, bei dem 
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Vereinbarung erstellt bzw. aktualisiert am: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Vereinbart zwischen: 

Vertreter*in Schule: Klicken oder tippen Sie 
hier, um Text einzugeben. 

Vertreter*in Träger: Klicken oder tippen Sie 
hier, um Text einzugeben. 

 
Unterschrift 

 
Unterschrift 

 

 
5 Vgl. Rahmenkonzept Pakt für den Ganztag in Wiesbaden, 3.1. 

die Sicherstellung der Angebote des Ganztags in den Blick genommen wird.“5 
Dies kann als Anlage beigefügt werden.  
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Raumnutzung 
Zur gemeinsamen Raumnutzung gelten die Ausführungen unter 2.9 des 
Rahmenkonzeptes sowie die darin angeführten „Leitlinien zur gemeinsamen 
Raumnutzung an Wiesbadener Grundschulen“.  
Hierzu kann auch ein Belegungsplan als Anlage beigefügt werden. 
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Angebotsstruktur 
Zur Angebotsstruktur gelten die Ausführungen unter 2.4 des 
Rahmenkonzeptes. Ein Wochenplan mit den Angeboten im Ganztag, aus dem 
auch die Zuständigkeiten hervorgehen, ist als Anlage beizufügen. 
(Anmerkung: Dieser kann auch am Schuljahresende als Grundlage für einen 
Teil des Sachberichtes zum Ganztag dienen.) 
Standortspezifische Regularien: 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Evaluation Rückblick - Allgemeine Anmerkungen mit Blick auf Vorjahr 
Gemeinsame Einschätzung 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Ausblick - Allgemeine Anmerkungen mit Blick auf das kommende Schuljahr 
Gemeinsame Einschätzung 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
Schule 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Träger 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 
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Leitfaden zur Kooperation zwischen Schule und Trägern der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit in den Stadtteilen im Übergang zum Ganztag/Pakt für den Ganztag (PfdG) 

Ziel der Kooperation 

Ziel der Kooperation im Rahmen des Ganztags / Paktes für den Ganztag (PfdG) ist es, unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen ein inklusives, qualitativ gutes Angebot für alle Kinder 
einer Schule zu schaffen und alle, die von diesem Angebot profitieren können, auch dafür zu 
gewinnen und damit die Schule sukzessive zu einem guten Lebens- und Lernort für alle 
Kinder zu entwickeln. Räume und Möglichkeiten außerhalb der Schule sollen aufgezeigt, 
aktiv einbezogen und genutzt werden, bewährte Methoden und Projekte der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit integriert werden und nicht zuletzt Übergänge in die offenen Angebote der 
Kinder- und Jugendarbeit gestaltet werden. Diese Ziele liegen diesem Leitfaden und den 
Eckpfeilern zugrunde. 

 

Grundsätzliches zur Kooperation 

Die Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen in Hessen sieht vor: „Mit der Einbeziehung 
außerschulischer Angebote, der Öffnung der Schule hin zur Gemeinde und der Kooperation 
mit den Schulträgern und Jugendhilfeträgern sowie mit Vereinen, Verbänden und Betrieben 
können neue Lernorte erschlossen, das Schulleben bereichert und das Angebot der Schulen 
erweitert werden.“1  
Das Ganztagskonzept sollte daher auch den Aspekt der Vernetzung und Öffnung in den 
Stadtteil enthalten.  
Vernetzung in den Stadtteil setzt voraus, dass der Einstieg in den Ganztag zunächst gut 
vorbereitet wurde und gelungen ist. Darum soll die Kooperation in diesen Schritten erfolgen: 
 
1. Frühzeitige Information (vor Einstieg in den Ganztag / PfdG) 
2. Erarbeitung Ganztagkonzept  

a) im PfdG: Schule und Betreuungsträger, unter Einbeziehung BGS / SSA (wenn 
vorhanden) 
b) im Profil 3: Schule unter Einbeziehung BGS / SSA (wenn vorhanden) 

3. Vorbereitung und Absprachen zur Kooperation mit Angeboten im Stadtteil (nach Einstieg)  
4. Umsetzung  
 

Schritt 1: Frühzeitige Information  

Zentrale Voraussetzung einer gelingenden Kooperation im Sinne der Kinder, ihrer Eltern und 
auch der beteiligten Fachkräfte ist die frühzeitige Information über den Übergang in den 
Ganztag / PfdG; Frühzeitig heißt, sobald der Antrag gestellt ist2; dieser muss spätestens 
Ende Dezember für das nächste Schuljahr gestellt werden.  

Zu Beginn des Jahres, in dem der Wechsel in den Ganztag / PfdG ansteht, werden alle 
Kooperationspartner im Stadtteil, die mit der Zielgruppe der Grundschulkinder arbeiten, per 
Rundmail informiert. Die Abteilung Grundschulkinderbetreuung klärt mit der Schulleitung, wer 
die Mail verfasst bzw. unterstützt die Schulleitung bei der Erstellung des Verteilers und 
Verfassen der Mail.  

  

 
1 1 HSchG§15Erl Zif. 9 
2 Die Abteilung Grundschulkinderbetreuung im Amt für Soziale Arbeit (5109) ist in die Beratung und die Antragstellung 

involviert. Sie wird die Schulen und Kooperationspartner auf diesen Leitfaden hinweisen. 
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Wichtige Adressat*innen sind:  

- BGS/Schulsozialarbeit 
- Kinder- und Jugendzentrum bzw. andere Akteure der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
- Kitas/Horte 
- KiEZ 
- Bezirkssozialarbeit 
- Sozialdienst Asyl 
- Stadtteilmanagement oder andere im Stadtteil ansässigen Kooperationspartner*nnen 
- Plus evtl. weitere wichtige Akteure im Stadtteil wie z.B. Vereine, Anbieter von 

Schülerhilfen, Patenprojekte o.ä. 

Die Mail enthält alle wichtigen Infos zum neuen Modell Ganztag / PfdG, also u. a. 

- Platzangebot (im PfdG für alle, im Profil 3 ggf. für definierten Teil der SuS), 
- Zeitmodule, im PfdG mit Höhe der Elternbeiträge z. B. mit Link HKM + wiesbaden.de 
- Ferienbetreuung (im Profil 3 mit Höhe der Elternbeiträge) 
- im PfdG: Träger und Kontakt (e-mail und Telefonnummer) 
- …  

Außerdem ist die Abteilung Grundschulkinderbetreuung aufgefordert, mit der Schulleitung zu 
klären, wer die übrigen relevanten Akteure im Umfeld über die Stadtteilkonferenz (so 
vorhanden) und den Ortsbeirat über die anstehenden Veränderungen informiert. 
 

Schritt 2: Erarbeitung Ganztagskonzept  
 
Das Ganztagskonzept muss bis März erarbeitet und im Hess. Kultusministerium (HKM) 
eingereicht sein. Das Konzept soll auch den Grundgedanken der Vernetzung in den Stadtteil, 
der Zusammenarbeit mit Vereinen und Angeboten der Offenen Kinder und Jugendarbeit 
(Zentrum) enthalten.  
Im PfdG wird das Ganztagskonzept sowie die Wochenpläne gemeinsam von Schule und 
Betreuungsträger erarbeitet.  
Wenn es an der Schule Schulsozialarbeit gibt, wird sie in die Erarbeitung des 
Ganztagskonzepts und der Wochenpläne miteinbezogen.  
 
 
Schritt 3: Absprachen zur Kooperation mit Angeboten im Stadtteil (nach Einstieg)  
 
3 a) Im Pakt für den Ganztag 
Im 1. Jahr des Einstiegs in den Ganztag / PfdG werden Absprachen mit Anbietern der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit, evtl. aber auch mit anderen Akteuren wie z.B. Vereinen 
zur Zusammenarbeit getroffen. Die Federführung hierfür haben Schulleitung bzw. 
Ganztagskoordinator*in und Träger im PfdG. 

3 b) Im Profil 3 finden diese Absprachen bereits zur Vorbereitung auf den Einstieg in den 
Ganztag statt. 

Inhalte können sein (für a) und b)): 

 Ganztagskonzept inkl. Zeitplanung und evtl. Ideen zur Kooperation  
 Ideen der Akteure außerhalb von Schule zu potentiellen Kooperationsprojekten 
 Absprachen zu Kommunikations-, Werbe- und Übergangsstrategien aller Akteure  
 Weitere Terminplanung 
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Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Kooperation mit Schule/Träger/SSA 
können sein:  

 Projekte, die den Kindern „ihren“ Stadtteil / Sozialraum öffnen, z. B.: Kinderstadtprojekte, 
Stadtteilerkundungen 

 Partizipations- und Demokratielernprojekte  
 Internationale Begegnungen für Kinder 
 Projekte, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen (wie z.B. Medienpädagogik, 

künstlerische Angebote, Auseinandersetzung mit Umweltthemen etc.) 
 Kinderkulturprojekte 
 Geschlechtsspezifische Angebote 
 Offene Angebote und weitere Projekte, die das Kennenlernen des Zentrums als Angebot 

für Kinder nach dem Ende der Grundschulzeit fördern. 
 Gewaltpräventionsprojekte 
 Bewegungs- und Gesundheitsprojekte  

 
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit bringt für diese Angebote einen Teil ihres 
(ursprünglichen) Finanz- und Personalbudgets ein. 
 
Diese Angebote werden in Abstimmung mit der Schule und dem PfdG-Träger und ggf. den 
anderen Kooperationspartner*innen und – so vorhanden – BGS/SSA geplant und angeboten 
und auf die spezifischen Bedarfe des Stadtteils angepasst. 
  
Sie können z. B. als 
 Projektwochen  
 AG/Gruppenangebot 
 Offenes Angebot 
 Ferienangebot 
stattfinden.  

Die Teilnahme an den verabredeten Angeboten ist für alle Kinder offen, unabhängig von der 
Teilnahme am GT/PfdG. Räumlich können sie sowohl im Zentrum als auch im Stadtteil als 
auch in der Schule stattfinden. 

Die genannten Angebote sind den GT/PfdG ergänzende Angebote im Sinne von „mehr 
Qualität“ bzw. „besserer Übergänge“ ins nachgelagerte System.  
 
Die Absprachen untereinander enthalten Vereinbarungen über 
 Verbindlichkeiten bei gemeinsamen Angeboten 
 Datenschutzregeln 
 Aufsichtspflichtregelungen (vgl. unten link zu den Aufsichtsregeln im schulischen Bereich) 
 Versicherung und 

 Ressourcen. 
 
Im Falle von Unklarheiten, Unsicherheiten oder unterschiedlichen Sichtweisen und 
Positionen zur Kooperation können wird die Abteilung Grundsatz und Planung als 
moderierende Dritte in die Beratungen hinzugezogen.  

 
Diese Kooperationsvereinbarung wurde abgestimmt zwischen: 

Abteilung Jugendarbeit, Abteilung Grundschulkinderbetreuung und ganztägige Angebote, Abteilung 

Betreuende Grundschulen/Schulsozialarbeit an Grundschulen und Abteilung Grundsatz und Planung. 

Anlage: Entwurf Einverständniserklärung Eltern bei Kooperation mit offenem Angebot 
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